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Regeste

Sozialhilfe an Auslandschweizer

Erwägungen

E. 1.1
Verfügungen des BJ im Bereich des BSDA sind beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar
(Art. 31 ff. VGG i.V.m. Art. 5 VwVG). Das Rechtsmittelverfahren richtet sich nach dem
VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG).

E. 1.2
Der Beschwerdeführer ist als Verfügungsadressat zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs.
1 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (Art. 50
und 52 VwVG).

E. 2
Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann vorliegend die Verletzung von
Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige
oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes sowie die
Unangemessenheit gerügt werden (Art. 49 VwVG). Das Gericht wendet das Bundesrecht
von Amtes wegen an. Es ist gemäss Art. 62 Abs. 4 VwVG an die Begründung der Begehren
nicht gebunden und kann die Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten
Gründen gutheissen oder abweisen (vgl. Urteil des BVGer C-6453/2013 vom 14. Februar
2014 E. 2).

E. 3.1
Der Bund gewährt Auslandschweizern, die sich in einer Notlage befinden,
Sozialhilfeleistungen (Art. 1 BSDA). Auslandschweizer sind Schweizer Bürger, die im
Ausland Wohnsitz haben oder sich seit mehr als drei Monaten dort aufhalten (Art. 2
BSDA). Sozialhilfeleistungen werden gemäss dem Subsidiaritätsprinzip nur an Personen
ausgerichtet, die ihren Lebensunterhalt nicht hinreichend aus eigenen Kräften und Mitteln,
Beiträgen von privater Seite oder Hilfeleistungen des Aufenthaltsstaates bestreiten können
(Art. 5 BSDA). Art und Mass der Sozialhilfe richten sich nach den besonderen
Verhältnissen des Aufenthaltsstaates, unter Berücksichtigung der notwendigen
Lebensbedürfnisse eines sich dort aufhaltenden Schweizers (Art. 8 Abs. 1 BSDA). Zu
finanzieren sind einzig die notwendigen Auslagen. Das BSDA bezweckt, in Not geratenen
Auslandschweizern eine einfache, angemessene Lebensführung zu ermöglichen. Bei der
Festsetzung der Unterstützung sind die Lebenskosten am Aufenthaltsort mit zu
berücksichtigen (vgl. Urteile des BVGer C-4912/2012 vom 7. Mai 2014 E. 3.1 und
C-6453/2013 E. 3.1 je m.H.).



E. 3.2
Die Sozialhilfeleistungen im Ausland werden wiederkehrend oder einmalig ausgerichtet
(Art. 4 Abs. 1 der Verordnung vom 4. November 2009 über Sozialhilfe und Darlehen an
Schweizer Staatsangehörige im Ausland [VSDA, SR 852.11]), wobei in casu eine
Beschwerde gegen eine Verfügung betreffend eine einmalige Unterstützung zu beurteilen
ist. Anspruch auf eine einmalige Leistung hat gemäss Art. 10 Abs. 1 VSDA eine Person,
wenn ihre anrechenbaren Einnahmen nach Abzug der anerkannten Ausgaben nicht
ausreichen, um eine einmalige für den Lebensunterhalt notwendige Auslage zu bezahlen,
und kein den Freibetrag übersteigendes liquidierbares Vermögen vorhanden ist. Ein Gesuch
um eine einmalige Leistung ist bei der schweizerischen Vertretung zu stellen, wobei ein
Budget sowie ein Kostenvoranschlag beizulegen sind (Art. 13 Abs. 1, 3 und 4 VSDA). Über
eine einmalige Leistung kann das BJ in dringenden Fällen und in Härtefällen ohne
Kostenvoranschlag der gesuchstellenden Person anhand vorgelegter Belege entscheiden
(Art. 17 Abs. 3 VSDA).

E. 3.3
Das BJ hat als Anleitung für die Vollzugsorgane sowie als Orientierungshilfe für
Gesuchsteller und Öffentlichkeit die Richtlinien zur Sozialhilfe für Auslandschweizerinnen
und Auslandschweizer vom 1. Januar 2010 erlassen (nf.: Richtlinien; online abrufbar unter:
www.bj.admin.ch > Themen > Migration > Sozialhilfe Auslandschweizer >
Auslandschweizer/in). Von einer Behörde erlassene Richtlinien oder Weisungen sind
Instrumente, die in Auslegung der ihr übergeordneten Normen einer einheitlichen
Verwaltungspraxis und damit der rechtsgleichen Behandlung der Gesuchsteller dienen. Die
Richtlinien sind als Verwaltungsweisungen für das Gericht jedoch grundsätzlich nicht
verbindlich (vgl. Urteil des BVGer C 4314/2012 vom 12. Juli 2013 E. 6.3 m.H.).

E. 4.1
Der Beschwerdeführer ersucht um eine einmalige finanzielle Unterstützung zur Deckung
von Spitalkosten in Höhe von rund Fr. 9'300.- (vgl. Sachverhalt Bst. A u. B). Die
Vorinstanz hat dieses Gesuch abgewiesen; der Beschwerdeführer sei nicht bedürftig, habe
nicht vorgängig einen Kostenvoranschlag eingereicht, und Schulden würden nur unter
besonderen Umständen als Auslagen anerkannt (vgl. Sachverhalt Bst. B u. D).

E. 4.2
Sozialhilfe wird nur an bedürftige Personen gewährt (vgl. vorne E. 3.1 sowie Ziff. 1.2.2 der
Richtlinien). Die allfällige Bedürftigkeit einer Person wird - um dem Gleichbehand-
lungsgebot Rechnung zu tragen - in jedem Unterstützungsfall auf der Grundlage eines
Haushaltsbudgets festgestellt. Jedem Gesuch um Ausrichtung von Sozialhilfeleistungen ist
daher ein solches Budget beizulegen, in welchem die anrechenbaren Einnahmen der
gesuchstellenden Person ihren anerkannten Ausgaben gegenüber gestellt sind (vgl. Art. 5
Abs. 1 Bst. a, Art. 10 Abs. 1 sowie Art. 13 Abs. 3 VSDA). Bei der Berechnung des Budgets
stützen sich die Behörden auf die allgemeinen sozialhilferechtlichen Grundsätze (bei-
spielsweise die Empfehlungen der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe [SKOS] oder
die Richtlinien). Sowohl die schweizerischen Vertretungen im Ausland als auch das BJ sind
befugt, unrichtig oder unvollständig ausgefüllte Unterstützungsgesuche zu korrigieren bzw.
zu ergänzen; bei Bedarf kann das BJ den Sachverhalt weiter abklären (vgl. Art. 16 Abs. 3
und Art. 17 Abs. 1 VSDA sowie Urteil C-6453/2013 E. 4.2 m.H.).

E. 4.3



Das der Verfügung zugrunde liegende Budget wurde von der Vertretung aufgrund der
Richtlinien und gestützt auf die Angaben des Beschwerdeführers erstellt. Die Vorinstanz
errechnete einen monatlichen Einnahmenüberschuss von KSH 314'283.- (vgl. BJ act. 21),
was einem Betrag von rund Fr. 3'300.- entspricht (gemäss Wechselkurs am 8. September
2014: 100 KSH = Fr. 1.05). Der Beschwerdeführer bezeichnet diese Berechnung als
rechtswidrig und fehlerhaft, u.a. weil diverse Positionen zu Unrecht nicht berücksichtigt
würden bzw. zu tief veranschlagt seien. Er sei bedürftig. Gemäss den auch hier
anwendbaren SKOS-Richtlinien würden seine Familie und er in seiner Heimatstadt
W._______ mit einem Betrag von Fr. 1'834.- pro Monat unterstützt. Zudem wende das BJ
eine menschenrechtswidrige "Apartheid-Kostenarithmetik" an, indem es die Familie in
Schweizer und Nicht-Schweizer aufteile.

E. 4.3.1
Dem Beschwerdeführer wurde bereits anlässlich früherer Verfahren erläutert, dass sich Art
und Mass der Sozialhilfe nach den besonderen Verhältnissen des Aufenthaltsstaates richten,
dies unter Berücksichtigung der notwendigen Lebensbedürfnisse eines sich dort
aufhaltenden Schweizers (Art. 8 Abs. 1 BSDA). Ermöglicht werden soll ein nach
schweizerischen Begriffen menschenwürdiges Leben. Gleichzeitig ist eine offensichtliche
Privilegierung gegenüber der ortsansässigen Bevölkerung zu vermeiden (vgl. Urteil des
BVGer C 1278/2006 und C 5521/2007 vom 10. Januar 2008 E. 2.2 m.H.). Ebenfalls wurde
ihm bereits dargelegt, dass die Sozialhilfe lediglich eine einfache, angemessene
Lebensführung ermöglichen soll (vgl. Urteil des BVGer C 2333/2009 vom 30. August 2010
E. 5). Um dem Gleichbehandlungsgebot Rechnung zu tragen, wird in jedem
Unterstützungsfall ein Sozialhilfebudget erstellt (vgl. E. 4.2). Bei der Berechnung stützen
sich die zuständigen Behörden auf die allgemeinen sozialhilferechtlichen Grundsätze
(bspw. die Empfehlungen der SKOS und/oder - wie in casu - die Richtlinien; vgl. ebenfalls
bereits Urteil C 2333/2009 E. 5). Im Falle des in Kenia lebenden Beschwerdeführers
unbesehen die in den SKOS-Richtlinien für die Schweiz vorgesehenen Ansätze
anzuwenden, wäre rechtswidrig. Dies hätte eine nicht zu rechtfertigende Privilegierung des
Beschwerdeführers gegenüber in der Schweiz lebenden Sozialhilfebezügern wie auch
gegenüber der ortsansässigen kenianischen Bevölkerung zur Folge, weil die
schweizerischen Löhne und Lebenshaltungskosten jene in Kenia um ein Mehrfaches
übersteigen (vgl. etwa UBS, Preise und Löhne: Ein Kaufkraftvergleich rund um die Welt,
Ausgabe 2012, < www.ubs.com > Globale Themen > Wealth Management > Chief
Investment Office Wealth Management > Andere CIO Publikationen > Preise und Löhne,
besucht am 10. September 2014). In diesem Kontext ist festzuhalten, dass die monatliche
AHV-Rente (inkl. Kinderrenten) des Beschwerdeführers das durchschnittliche
Pro-Kopf-Jahreseinkommen in Kenia deutlich übersteigt: Das Bruttoinlandprodukt pro
Kopf der Bevölkerung belief sich im Jahr 2013 in Kenia auf rund Fr. 1'700.-
(kaufkraftbereinigt; vgl. Urteil C-6453/2013 E. 4.3 m.H.).

E. 4.3.2
Die Vorinstanz hat für den Beschwerdeführer einen monatlichen Einnahmenüberschuss von
mehr als Fr. 3'000.- errechnet. Der Beschwerdeführer bringt dagegen zahlreiche
Einwendungen vor (vgl. Sachverhalt Bst. C u. F) und betrachtet sich als bedürftig. Im
Widerspruch dazu gelangt er beim von ihm selbst am 30. November 2013 errechneten
Budget (vgl. Beilage 2 zur Beschwerdeschrift sowie vorne, E. 4.2) trotz Berücksichtigung
anderer Wechselkurse, deutlich höherer Haushaltskosten, zusätzlicher Auslagen und einer



zusätzlichen unterstützten Person zum Ergebnis, dass ein Einnahmenüberschuss von KSH
102'494.-, mithin von über Fr. 1'000.- pro Monat vorliege. Der Beschwerdeführer ist
folglich, wie die Vorinstanz zu Recht festgehalten hat, klarerweise nicht bedürftig. Dies
gälte selbst dann, wenn alle Einwände berücksichtigt und unbesehen auf seine eigene
Berechnung abgestellt würde (was indessen aufgrund einer summarischen Prüfung nicht
angezeigt ist, vgl. E. 4.3.3 u. E. 4.3.5). Gemäss der Gerichtspraxis haben Personen, die nicht
bedürftig sind und Rechnungen aufgrund eines Liquiditätsengpasses nicht fristgerecht
bezahlen können, sich um ein Darlehen von Verwandten oder von einer Bank zu bemühen
(vgl. Urteil C 6453/2013 E. 4.4). Dies hat der Beschwerdeführer denn auch getan. Es ist
ihm möglich und zumutbar, den geschuldeten Betrag seiner Schwester innert eines
vernünftigen Zeitraums ratenweise zurückzuzahlen (vgl. in diesem Kontext auch die
ähnliche Praxis zur Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege, Moser et al., Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 4.108 m.H.). Im Übrigen wäre auch
die Sozialhilfe rückzahlungspflichtig (vgl. Art. 19 BSDA sowie Ziff. 6 der Richtlinien).

E. 4.3.3
Ob sich der monatliche Einnahmenüberschuss des Beschwerdeführers auf über Fr. 3'000.-
(gemäss Berechnung der Vorinstanz) oder lediglich auf rund Fr. 1'000.- (gemäss
Berechnung des Beschwerdeführers) beläuft, vermag den Ausgang des vorliegenden
Verfahrens nicht zu beeinflussen. Angesichts der klaren Verhältnisse erübrigt es sich daher,
die zahlreichen Einwände des Beschwerdeführers im Einzelnen zu prüfen. Aufgrund einer
summarischen Prüfung ist freilich festzuhalten, dass der Einwand des Beschwerdeführers,
die Teuerung müsse bei der Bemessung des Haushaltsgeldes berücksichtigt werden, als
berechtigt erscheint. Die Vorinstanz legte das Haushaltsgeld im vorliegenden Fall auf KSH
20'400.- pro Person fest, wie sie dies offenbar bereits im Jahr 2009 getan hatte (vgl. Beilage
des Beschwerdeführers zur Eingabe vom 17. Mai 2014). Die Teuerung war in Kenia jedoch
in den letzten fünf Jahren beträchtlich und hätte berücksichtigt werden müssen (vgl. im
Internet z.B. http://www.tradingeconomics.com/kenya/inflation-cpi, besucht am 12.
September 2014). Allerdings ändert dieser Fehler der Vorinstanz nichts am Ausgang des
Verfahrens, weil der Beschwerdeführer wie dargetan selbst nach seinen eigenen
Berechnungen nicht bedürftig ist (vgl. E. 4.3.2) und das Haushaltsgeld überdies auch unter
Berücksichtigung der Teuerung nicht auf den vom Beschwerdeführer budgetierten, klar
überhöhten Betrag von insg. KSH 200'000.- (mehr als Fr. 2'000.-) pro Monat festzusetzen
wäre (vgl. auch E. 4.3.5).

E. 4.3.4
Festzuhalten ist sodann, dass aufgrund der vorliegenden Akten grundsätzlich nicht
abschliessend beurteilt werden kann, ob der Beschwerdeführer tatsächlich - wie er darlegt -
keinerlei Vermögen hat. Die von ihm eingereichten Unterlagen lassen keine klaren Schlüsse
zu (vgl. dazu das Schreiben der Vertretung vom 3. Februar 2014, BJ act. 17, sowie Beilage
3 zur Beschwerdeschrift). Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse in früheren ihn
betreffenden Beschwerdeverfahren (vgl. Urteil C 1278/2006 u. C 5521/2007 E. 4.3.2) kann
seine entsprechende Sachdarstellung jedoch wohl als glaubhaft eingestuft werden.
Betreffend die von der Schwester im Unterstützungsschreiben vom 14. Mai 2014 getätigten
Ausführungen (vgl. Sachverhalt Bst. E) ist daher festzuhalten, dass sich das Gericht der
schwierigen Situation des Beschwerdeführers bewusst ist. Sozialhilfeleistungen werden
jedoch wie dargelegt gemäss dem Subsidiaritätsprinzip nur an Personen ausgerichtet, die
ihren Lebensunterhalt nicht hinreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, Beiträgen von



privater Seite oder Hilfeleistungen des Aufenthaltsstaates bestreiten können (Art. 5 BSDA).
Der Beschwerdeführer ist nicht bedürftig (vgl. E. 4.3.2), und er kann - was er auch getan hat
- einen temporären Liquiditätsengpass durch Aufnahme eines Kredits überbrücken und
diesen innert einer vernünftigen Frist zurückzahlen. Die Sozialhilfe kann sodann
grundsätzlich nicht die Fortsetzung eines früheren, höheren Lebensstandards gewährleisten
(vgl. Urteil C-6453/2013 E. 4.3), und es können beim Entscheid darüber, ob ein Anspruch
auf Sozialhilfeunterstützung besteht oder nicht, auch keine entwicklungspolitischen
Überlegungen (vgl. Sachverhalt Bst. E) berücksichtigt werden.

E. 4.3.5
Der Beschwerdeführer ist im Übrigen - wie bereits im Rahmen früherer Verfahren (vgl.
Urteile C-2333/2009 E. 4 sowie C 1278/2006 und C 5521/2007 E. 4.2) - darauf
hinzuweisen, dass der Anspruch auf Sozialhilfeleistungen nach dem BSDA an die
Voraussetzung des Schweizer Bürgerrechts geknüpft ist (Art. 2 BSDA). Seine Kritik daran,
dass bei der Berechnung diesbezügliche Differenzierungen vorgenommen werden (vgl.
Sachverhalt Bst. C u. F), ist daher unbehelflich. Betreffend die vom Beschwerdeführer
adoptierte Tochter A._______ weist die Vorinstanz sodann zu Recht darauf hin, dass diese
bereits zwanzig Jahre alt ist. Entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers ist sie
damit bereits seit rund zwei Jahren volljährig (vgl. Art. 14 ZGB). Die Vorinstanz führt
grundsätzlich zu Recht aus, dass sie ein eigenes Gesuch um Unterstützung stellen könnte;
hierfür müsste jedoch u.a. auch das Erfordernis des Vorherrschens des Schweizer
Bürgerrechts erfüllt sein (vgl. Art. 6 BSDA).

E. 4.4
Der Beschwerdeführer beantragt sodann, die Verwaltung sei abzumahnen, dass "zugesagte
Kostengutsprachen verbindlich" seien. Inwiefern aber die Vorinstanz oder die Vertretung
eine Kostengutsprache gemacht haben sollen, führt er nicht weiter aus. Er scheint sich auf
eine der Beschwerdeschrift beigelegte Mail der Vorinstanz vom 9. Februar 2007 zu
beziehen, die jedoch aufgrund diverser Vorbehalte nicht als verbindliche Kostengutsprache
einzustufen ist und die sich überdies nicht auf den aktuellen, dem vorliegenden Fall
zugrunde liegenden Sachverhalt bezieht. Die sinngemässe Berufung des Beschwerdeführers
auf den Grundsatz von Treu und Glauben gemäss Art. 9 BV ist daher unbehelflich.

E. 4.5
Die Vorinstanz hat das Unterstützungsgesuch des Beschwerdeführers somit zu Recht
mangels Bedürftigkeit abgewiesen. Es braucht folglich nicht geprüft zu werden, ob der
Beschwerdeführer bereits vor Durchführung der ersten Operation einen Kostenvoranschlag
hätte einreichen können bzw. müssen (vgl. Art. 13 Abs. 4 i.V.m. Art. 17 Abs. 3 VSDA)
resp. ob sich eine ausnahmsweise Übernahme von Schulden aufgrund von besonderen
Umständen rechtfertigen würde (vgl. Art. 6 Abs. 2 VSDA sowie Ziff. 1.3.1 und Ziff. 2.4
Richtlinien).

E. 5
Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass die angefochtene Verfügung im Ergebnis
nicht zu beanstanden ist (vgl. Art. 49 VwVG). Die Beschwerde ist daher abzuweisen.

E. 6
Bei diesem Ausgang des Verfahrens würde der Beschwerdeführer grundsätzlich
kostenpflichtig. Angesichts der besonderen Umstände ist jedoch von der Auferlegung von



Verfahrenskosten abzusehen (vgl. Art. 63 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 6 Bst. b des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Dispositiv S. 12
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